
Umzug innerhalb der Gemeinde Köniz

Ziehen Sie in eine andere Wohnung im gleichen Haus oder innerhalb der Gemeinde um? Nachfolgend
finden Sie Informationen, wie Sie die Umzugmeldung machen können.

Umzug innerhalb des gleichen Hauses
Sie ziehen in eine andere Wohnung im gleichen Haus um? Auch wenn die Strasse und Hausnummer
unverändert bleiben, ist der Umzug meldepflichtig.

Bitte melden Sie Ihren Umzug innerhalb von 14 Tagen bei den Einwohnerdiensten. Sie haben zwei
Möglichkeiten:

Online: Melden Sie Ihren Umzug über das Portal eUmzugCH.
Persönlich: Kommen Sie persönlich an den Schalter der Einwohnerdienste. Bitte bringen Sie
folgende Unterlagen mit:

Identitätskarte oder Reisepass
Mietvertrag oder Untermietvertrag
Für die Anmeldung minderjähriger Kinder, falls nicht beide Elternteile gemeinsam zuziehen:

Einverständniserklärung für die gemeinsame elterliche Sorge [pdf, 19 KB] oder
Einverständniserklärung für die alleinige elterliche Sorge [pdf, 18 KB]

Umzug von Schweizer Staatsangehörigen innerhalb der Gemeinde
Sie ziehen innerhalb der Gemeinde Köniz um? Bitte melden Sie uns den Umzug spätestens innerhalb von
14 Tagen. Sie haben zwei Möglichkeiten:

Online: Melden Sie Ihren Umzug über das Portal eUmzugCH.
Persönlich: Kommen Sie persönlich an den Schalter der Einwohnerdienste. Bitte bringen Sie
folgende Unterlagen mit:

Identitätskarte oder Reisepass
Mietvertrag oder Untermietvertrag
Für die Anmeldung minderjähriger Kinder, falls nicht beide Elternteile gemeinsam zuziehen:

Einverständniserklärung für die gemeinsame elterliche Sorge [pdf, 19 KB] oder
Einverständniserklärung für die alleinige elterliche Sorge [pdf, 18 KB]

Umzug von ausländischen Staatsbürgern innerhalb der Gemeinde
Sie ziehen innerhalb der Gemeinde Köniz um? Bitte melden Sie uns den Umzug spätestens innerhalb von
14 Tagen.  Sie haben zwei Möglichkeiten:

https://www.eumzug.swiss/
https://www.koeniz.ch/public/upload/assets/20842/230630_einverstaendniserklaerung_gemeinsame_sorge.pdf?fp=1
https://www.koeniz.ch/public/upload/assets/20843/230630_einverstaendniserklaerung_alleinige_sorge.pdf?fp=1
https://www.eumzug.swiss/
https://www.koeniz.ch/public/upload/assets/20842/230630_einverstaendniserklaerung_gemeinsame_sorge.pdf?fp=1
https://www.koeniz.ch/public/upload/assets/20843/230630_einverstaendniserklaerung_alleinige_sorge.pdf?fp=1


Online: Melden Sie Ihren Umzug über das Portal eUmzugCH.
Persönlich: Kommen Sie persönlich an den Schalter der Einwohnerdienste. Bitte bringen Sie
folgende Unterlagen mit:

Gültiger Reisepass
Ausländerausweis
Mietvertrag oder Untermietvertrag
Für die Anmeldung minderjähriger Kinder, falls nicht beide Elternteile gemeinsam zuziehen:

Einverständniserklärung für die gemeinsame elterliche Sorge [pdf, 19 KB] oder
Einverständniserklärung für die alleinige elterliche Sorge [pdf, 18 KB]

 

Bitte beachten Sie: Die Verarbeitungszeit über eUmzug kann bis zu zwei Wochen dauern. Bei
persönlicher Vorsprache am Schalter erfolgt die Verarbeitung umgehend und Sie können Ihre
Dokumente gleich mitnehmen. Die beiden Varianten können nicht kombiniert werden. Bitte
entscheiden Sie, welche Variante Sie bevorzugen.

Weiter zur Verwaltung
Einwohnerdienste
Schalteröffnungs- und Telefonzeiten

https://www.eumzug.swiss/
https://www.koeniz.ch/public/upload/assets/20842/230630_einverstaendniserklaerung_gemeinsame_sorge.pdf?fp=1
https://www.koeniz.ch/public/upload/assets/20843/230630_einverstaendniserklaerung_alleinige_sorge.pdf?fp=1
https://www.koeniz.ch/verwaltung/sicherheit-und-liegenschaften/sicherheit/einwohnerdienste.page/944
https://www.koeniz.ch/aktuell/adressen--oeffnungszeiten.page/900

